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Nachrichtliche Bekanntmachungen

Corona-Schnelltest Drive-In in Niederzier 
Am Montag, dem 03. Mai eröffnete im Gewerbegebiet Rurbenden in 
Huchem-Stammeln das erste Drive-In Schnelltestzentrum in der 
Gemeinde Niederzier. Hier können sich an sieben Tagen in der Woche 
die Bürgerinnen und Bürger beliebig oft kostenlos testen lassen. 
Auf dem Parkplatz vor PLANA Küchenland hat die DWS Test GbR ihre 
Zelte im wahrsten Sinne des Wortes aufgeschlagen.  

Im Bild von links nach rechts: Bürgermeister Frank Rombey, Sebastian 
Dahmen und Dirk Waldt. 
„Alle Personen können sich sicher und komfortabel testen lassen, ohne 
ihr Auto verlassen zu müssen. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. 
Alle Mitarbeiter, die im Testzentrum eingesetzt werden, sind entspre-
chend geschult, um den Schnelltest durchführen zu können. Sonst 
hätten wir vom Gesundheitsamt die Genehmigung für den Betrieb des 
Testzentrums nicht bekommen", so Betreiber Sebastian Dahmen. 
Der Test kann sowohl als Nasenabstrich, als Rachenabstrich aber auch 
als Speichelprobenentnahme durchgeführt werden. Diese Auswahl der 
unterschiedlichen Leistungen hilft den zu testenden Personen. 
Bürgermeister Frank Rombey ist überzeugt davon, dass den Bürgerinnen 
und Bürgern somit ein zeitlich flexibles und ortsnahes Angebot geboten 
wird. „Ich freue mich sehr über die Einrichtung des Corona-Test -
zentrums in Huchem-Stammeln. Viele Bürgerinnen und Bürger aus 
unserer Gemeinde haben die Bitte an mich gerichtet, ein solches  
Testzentrum zu unterstützen. Dies habe ich natürlich gerne gemacht.“ 
Das Testergebnis liegt innerhalb weniger Minuten vor und kann digital 
übermittelt werden. Somit ist ein Warten vor Ort nicht notwendig. Im 
besten Fall ist das Ergebnis des Tests negativ, positive Schnelltests 
müssen vom Testzentrum dem Gesundheitsamt gemeldet werden. 
Zudem ergeben sich für die getestete Person unmittelbare Pflichten, 
die auf einem zuvor ausgehändigten Merkblatt erläutert werden. Jeder 
Getestete bekommt eine Bescheinigung (auch digital möglich) über den 
durchgeführten Test, um bei Bedarf das Ergebnis nachweisen zu 
können. 

Das Testzentrum in Huchem-Stammeln, Rurbenden 38A, ist für Sie da: 
Montag bis Freitag:      10:00 bis 17:00 Uhr 
Samstag:                     10:00 bis 16:00 Uhr 
Sonntag:                      10:00 bis 14:00 Uhr 
Weitere Infos und Erreichbarkeiten unter:  
Homepage: www.schnelltest-niederzier.de  
Telefon:       01573 / 710 17 63 
Email:         info@testzentrum-niederzier.de 

Bekanntmachung der Gemeinde Niederzier 
Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes A 08 –  

„Am Treibbach“ 
Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes A 08,  

Ortschaft Niederzier, im Verfahren nach  
§ 13a Baugesetzbuch (BauGB) 

Der Rat der Gemeinde Niederzier hat in seiner Sitzung am 25.03.2021 
gemäß §§ 1 und 2 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplanes A 08, 
Ortschaft Niederzier, im Verfahren nach § 13a BauGB beschlossen. 
Ziele und Zwecke der Planung: 
Aktuell wird die Fläche und das Gebäude durch die örtliche Feuerwehr 
genutzt. Da der Feuerwehrstandort in die Nähe der Neuen Mitte verlegt 
wird, wird das Gebäude an der Straße 
„Treibbach“ nicht länger für die Zwecke der Feuerwehr benötigt. Der 
aktuell rechtskräftige Bebauungsplan weist dieses Gebiet als Misch -
gebiet mit der Zweckbestimmung Feuerwehr aus, somit ist eine 
Umnutzung des Gebäudes nicht ohne Weiteres möglich. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes A 08, Ortschaft Niederzier, 
ist in der nachstehen- den Abbildung dargestellt: 

Quelle: © Kreis Düren / GeoBasisNRW                        Maßstab 1:.500 

Gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB wird für die 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes A 08, von der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 und 
§ 4 Abs. 1 BauGB, dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, sowie von der 
Angabe, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind 
und von der zusammenfassenden Erklärung abgesehen. 
Der Bebauungsplan begründet kein Vorhaben, dass der Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf. Im vereinfachten Verfahren 
wird gem. § 13a Abs. 2 BauGB von der Umweltprüfung abgesehen. 
Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 
Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter (Erhaltungs-
ziele und der Schutzzweck der Natura 2000 - Gebiete im Sinne des 
Bundesnaturschutzgesetzes). Ebenfalls liegen keine Anhaltspunkte 
vor, wonach bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begren-
zung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) zu beachten sind. 



niederzier 3

Von der frühzeitigen Unterrichtung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 
BauGB wird gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 BauGB 
abgesehen. 
Der Inhalt der Bekanntmachung und die öffentlich ausgelegten Unter-
lagen sind auf der Homepage der Gemeinde Niederzier unter 
https://www.niederzier.de/rathaus-politik/bekanntmachungen.php 
abrufbar Die Bekanntmachung ist auch über die Internetseite der 
Gemeinde Niederzier https://www.niederzier.de/aktuelles/inhaltseiten/
amtsblatt.php einsehbar. 
Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Niederzier, den 30.04.2021 
Der Bürgermeister 
gez. Rombey 
Bestätigung 
gem. § 2 Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung vom 26.08.1999 
(GV.NRW. S. 516) für sonstige Bekanntmachungen. 
Hiermit bestätige ich, dass die beigefügte Bekanntmachung dem 
Beschluss des Rates vom 25.03.2021 entspricht. 
Gemäß § 2 Abs. 1 und 2 der Bekanntmachungsverordnung wurde 
geprüft, dass der Beschluss des Rates ordnungsgemäß zustande 
gekommen ist. 
Gesetzlich vorgeschriebene Genehmigungen waren nicht einzuholen. 
Sonstige Vorschriften, die vor der öffentlichen Bekanntmachung zu 
beachten waren, wurden eingehalten.  
Niederzier, den 30.04.2021 
Der Bürgermeister 
gez. Rombey 

Gemeinde Niederzier                               Niederzier, den 27.04.2021  
Der Bürgermeister 

BEKANNTMACHUNG 
Am Dienstag, 18.05.2021, findet um 18:00 Uhr im Sitzungssaal I der 
Rentei am Rathaus in Niederzier die 1. Sitzung des Rechnungs -
prüfungsausschusses statt. 
Diese Sitzung ist nichtöffentlich. 
gez. Frohn  
Ausschussvorsitzender 

Hinweisbekanntmachung  
nach § 24 Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes über die  
kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) 

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Gemeinde  
Nörvenich und der Gemeinde Niederzier zur Übernahme von  
Vergabeverfahren der Gemeinde Nörvenich durch die Zentrale 
Vergabestelle der Gemeinde Niederzier 
Die Gemeinde Niederzier hat am 04./15.02.2021 mit der Gemeinde 
Nörvenich eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übernahme von 
Vergabeverfahren der Gemeinde Nörvenich durch die Zentrale Verga-
bestelle der Gemeinde Niederzier geschlossen. 
Die Kommunalaufsicht des Kreises Düren hat die vorgenannte öffent-
lich-rechtliche Vereinbarung mit Verfügung vom 15.04.2021 gemäß  
§ 24 Abs. 2 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit 
(GkG NRW) genehmigt. 
Die Bekanntmachung der vorgenannten öffentlich-rechtlichen Verein-
barung mit der aufsichtsbehördlichen Genehmigung erfolgte  
am 16.04.2021 auf der Internetseite des Kreises Düren unter 
https://www.kreis-dueren.de/bekanntmachungen. 
Gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes über die kommunale Gemein-
schaftsarbeit (GkG NRW) wird hiermit auf die Bekanntmachung hinge-
wiesen. 
Niederzier, den 28.04.2021 
Gemeinde Niederzier 
Der Bürgermeister 
Gez. 
Rombey 

Hinweisbekanntmachung  
nach § 24 Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes über  

die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) 
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Gemeinde Vett-
weiß und der Gemeinde Niederzier zur Übernahme von Vergabe-
verfahren der Gemeinde Vettweiß durch die Zentrale Vergabestelle 
der Gemeinde Niederzier 
Die Gemeinde Niederzier hat am 09.02/10.03.2021 mit der Gemeinde 
Vettweiß eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übernahme von 
Vergabeverfahren der Gemeinde Vettweiß durch die Zentrale Vergabe-
stelle der Gemeinde Niederzier geschlossen. 
Die Kommunalaufsicht des Kreises Düren hat die vorgenannte öffent-
lich-rechtliche Vereinbarung mit Verfügung vom 15.04.2021 gemäß  
§ 24 Abs. 2 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit 
(GkG NRW) genehmigt. 
Die Bekanntmachung der vorgenannten öffentlich-rechtlichen Verein-
barung mit der  aufsichtsbehördlichen Genehmigung erfolgte  
am 16.04.2021 auf der Internetseite des Kreises Düren unter 
https://www.kreis-dueren.de/bekanntmachungen. 
Gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes über die kommunale Gemein-
schaftsarbeit (GkG NRW) wird hiermit auf die Bekanntmachung hinge-
wiesen. 
Niederzier, den 28.04.2021 
Gemeinde Niederzier 
Der Bürgermeister 
Gez. 
Rombey 

Hinweisbekanntmachung  
nach § 24 Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes über  

die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) 
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Gemeinde Hürt-
genwald und der Gemeinde Niederzier zur Übernahme von 
Vergabe verfahren der Gemeinde Hürtgenwald durch die Zentrale 
Vergabestelle der Gemeinde Niederzier 
Die Gemeinde Niederzier hat am 29.01/10.03.2021 mit der Gemeinde 
Hürtgenwald eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übernahme 
von Vergabeverfahren der Gemeinde Hürtgenwald durch die Zentrale 
Vergabestelle der Gemeinde Niederzier geschlossen. 
Die Kommunalaufsicht des Kreises Düren hat die vorgenannte öffent-
lich-rechtliche Vereinbarung mit Verfügung vom 15.04.2021 gemäß  
§ 24 Abs. 2 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit 
(GkG NRW) genehmigt. 
Die Bekanntmachung der vorgenannten öffentlich-rechtlichen Verein-
barung mit der  aufsichtsbehördlichen Genehmigung erfolgte am 
16.04.2021 auf der Internetseite des Kreises Düren unter 
https://www.kreis-dueren.de/bekanntmachungen. 
Gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes über die kommunale Gemein-
schaftsarbeit (GkG NRW) wird hiermit auf die Bekanntmachung hinge-
wiesen. 
Niederzier, den 28.04.2021 
Gemeinde Niederzier 
Der Bürgermeister 
Gez. 
Rombey 

Hinweisbekanntmachung  
nach § 24 Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes über  

die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) 
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Nideggen 
und der Gemeinde Niederzier zur Übernahme von Vergabeverfahren 
der Stadt Nideggen durch die Zentrale Vergabestelle der 
Gemeinde Niederzier 
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Öffentliche Bekanntmachung 
          BEZIRKSREGIERUNG KÖLN                    
                      Dezernat 33                              Zeughausstraße 2 - 10 
– Ländliche Entwicklung, Bodenordnung –   50667 Köln 
   FLURBEREINIGUNG HAMBACH-OST            Tel.: 0221/147-2033 
Az.:          – 33.42 – 17 06 1 –                        21. April 2021 

Ladung zur Bekanntgabe 
des Nachtrages 1 zum Flurbereinigungsplan Hambach-Ost 

Im Flurbereinigungsverfahren Hambach-Ost hat die Bezirksregierung 
Köln als Flurbereinigungsbehörde den Nachtrag 1 zum Flurbereini-
gungsplan aufgestellt. 
Gemäß § 59 Abs. 1 und 2 i. V. m. § 60 des Flurbereinigungsgesetzes - 
FlurbG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 1976 
(BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. 
I S. 2794), finden zur Vorlage des Nachtrages 1 zum Flurbereinigungs-
plan folgende Termine statt, zu denen die betroffenen Beteiligten geladen 
werden: 
1. Bekanntgabe des Nachtrages 1 zum Flurbereinigungsplan (Offen -

legungstermin); 
2. Anhörung der Teilnehmer und Nebenbeteiligten über den bekannt-

gegebenen Nachtrag 1 zum Flurbereinigungsplan (Anhörungs -
termin). 

1. Offenlegungstermin 
Der Nachtrag 1 zum Flurbereinigungsplan (Textteil, Nachweise und 
Karten) liegt gemäß § 59 Abs. 1 FlurbG zur Einsichtnahme für die davon 
betroffenen Beteiligten (Teilnehmer und Nebenbeteiligte) offen von 

Montag, den 31.05.2021 bis Mittwoch, den 02.06.2021 
jeweils von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

im Büro der Umsiedlungsabteilung der RWE Power AG, 
Oberstraße 45, 52399 Merzenich-Morschenich. 

An diesen Tagen stehen Bedienstete der Flurbereinigungsbehörde 
(Bezirksregierung Köln, Dezernat 33) zur Erteilung von Auskünften zur 
Verfügung. 
Aufgrund der Corona-Krise ist es zwingend erforderlich, vorab einen 
persönlichen Termin unter der Rufnummer 0221-1473204 oder per  
E-Mail an florian.meul@bezreg-koeln.nrw.de abzustimmen. 
Es wird höflich darauf hingewiesen, dass auch in dem o. g. Gebäude 
die Maskenpflicht und der Mindestabstand (1,50 m) gelten. 
Beteiligte können in diesem Termin oder vorab telefonisch bzw. 
mittels E-Mail den Antrag stellen, sich die neue Feldeinteilung in der 
Örtlichkeit anzeigen und erläutern zu lassen. 
Beteiligte am Flurbereinigungsverfahren sind gemäß § 10 Nr. 1 FlurbG 
als Teilnehmer die Eigentümer und Erbbauberechtigten der zum Flur-
bereinigungsgebiet gehörenden Grundstücke und gemäß § 10 Nr. 2 
FlurbG die Nebenbeteiligten. Zu den Nebenbeteiligten des Flurberein-
igungsverfahrens zählen: 

a) Gemeinden und Gemeindeverbände, in deren Bezirk Grundstücke 
vom Flurbereinigungsverfahren betroffen werden; 

b) andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, die Land für 
gemeinschaftliche oder öffentliche Anlagen erhalten (§§ 39 und 40 
FlurbG) oder deren Grenzen geändert werden (§ 58 Abs. 2 FlurbG); 

c) Wasser- und Bodenverbände, deren Gebiet mit dem Flurbereini-
gungsgebiet räumlich zusammenhängt und dieses beeinflusst oder 
von ihm beeinflusst wird; 

d) Inhaber von Rechten an den zum Flurbereinigungsgebiet gehören-
den Grundstücken oder von Rechten an solchen Rechten oder von 
persönlichen Rechten, die zum Besitz oder zur Nutzung solcher 
Grundstücke berechtigen oder die Benutzung solcher Grundstücke 
beschränken; 

e) Empfänger neuer Grundstücke nach den §§ 54 und 55 FlurbG bis 
zum Eintritt des neuen Rechtszustandes (§ 61 Satz 2 FlurbG); 

f) Eigentümer von nicht zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden 
Grundstücken, denen ein Beitrag zu den Unterhaltungs- oder Aus-
führungskosten auferlegt wird (§ 42 Abs. 3 und § 106 FlurbG) oder 
die zur Errichtung fester Grenzzeichen an der Grenze des Flurber-
einigungsgebietes mitzuwirken haben (§ 56 FlurbG). 

Die Teilnehmer erhalten einen Auszug aus dem Nachtrag 1 zum Flur-
bereinigungsplan in Form des Bodenordnungsnachweises, der die von 
ihnen eingebrachten Grundstücke (Einlagenachweis) sowie ihre neuen 
Grundstücke und das Verhältnis ihrer Gesamtabfindung zu dem von 
ihnen Eingebrachten und die Ausgleiche und Entschädigungen nach-
weist (Abfindungsnachweis) mit gesonderter Post. Wenn bei Miteigen-
tum ein/e gemeinsame/r Bevollmächtigte/r bestellt ist, so erhält nur 
diese/r einen Bodenordnungsnachweis. 
Die Nebenbeteiligten erhalten einen Auszug aus dem Nachtrag 1 zum 
Flurbereinigungsplan (Nebenbeteiligtennachweis), der ihre aus dem 
Grundbuch ersichtlichen Rechte und die diesbezüglichen Festsetzungen 
nachweist mit gesonderter Post. An die Stelle der bisher haftenden, im 
Grundbuch eingetragenen alten Grundstücke, treten die im Nebenbe-
teiligtennachweis angegebenen Abfindungsgrundstücke. Rechte, die 
entbehrlich sind, werden durch den Nachtrag 1 zum Flurbereinigungs-
plan gelöscht. Rechte, die durch den Nachtrag 1 zum Flurberei-
nigungsplan neu begründet werden, sind im Nebenbeteiligtennachweis 
mit dem Hinweis „Vorgesehene Neueintragung“ eingetragen. 
Es wird bereits jetzt darauf hingewiesen, dass das Finanzamt im 
Rahmen der Grundbuchberichtigung den Abfindungsnachweis – Aus-
gleiche und Entschädigungen – erhält. 
Die Beteiligten werden gebeten, ihre jeweiligen Auszüge aus dem 
Flurbereinigungsplan zu dem Termin mitzubringen. 
Von der Möglichkeit der Einsichtnahme in den Nachtrag 1 zum Flurber-
einigungsplan bitte ich Gebrauch zu machen, weil in dem Anhörungs-
termin am 18.06.2021 Einzelauskünfte nicht mehr erteilt werden 
können. 

2. Anhörungstermin 
Gegen den bekanntgegebenen Nachtrag 1 zum Flurbereinigungsplan 
können die Beteiligten gemäß § 59 Abs. 2 FlurbG Widerspruch einle-
gen. Der Widerspruch muss gemäß § 59 Abs. 2 FlurbG zur Vermeidung 
des Ausschlusses im Anhörungstermin erhoben werden. 
Die vorgebrachten Widersprüche werden in eine Verhandlungsnieder-
schrift aufgenommen (§ 59 Abs. 4 FlurbG). 
Der Anhörungstermin findet zu der folgenden Zeit statt: 

Freitag, den 18.06.2021 um 10:00 Uhr 
im Büro der Umsiedlungsabteilung der RWE Power AG, 

Oberstraße 45, 53299 Merzenich-Morschenich. 
Hierzu werden die Beteiligten bzw. bevollmächtigten Personen geladen. 
Aufgrund der Corona-Krise ist es zwingend erforderlich, sich 
vorab unter der Rufnummer 0221-1473204 oder per E-Mail an  
florian.meul@bezreg-koeln.nrw.de anzumelden. 
Es wird höflich darauf hingewiesen, dass auch in dem o. g. 
Gebäude die Maskenpflicht und der Mindestabstand (1,50 m) 
gelten. 

Besondere Hinweise zum Anhörungstermin: 
• Das Erscheinen zum Anhörungstermin ist nicht erforderlich, wenn 

kein Widerspruch gegen den Nachtrag 1 zum Flurbereinigungsplan 
erhoben werden soll. 

Die Gemeinde Niederzier hat am 17./23.12.2020 mit der Stadt Nideg-
gen eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übernahme von Verga-
beverfahren der Stadt Nideggen durch die Zentrale Vergabestelle der 
Gemeinde Niederzier geschlossen. 
Die Kommunalaufsicht des Kreises Düren hat die vorgenannte öffent-
lich-rechtliche Vereinbarung mit Verfügung vom 15.04.2021 gemäß  
§ 24 Abs. 2 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit 
(GkG NRW) genehmigt. 
Die Bekanntmachung der vorgenannten öffentlich-rechtlichen Verein-
barung mit der  aufsichtsbehördlichen Genehmigung erfolgte  
am 16.04.2021 auf der Internetseite des Kreises Düren unter 
https://www.kreis-dueren.de/bekanntmachungen. 
Gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes über die kommunale Gemein-
schaftsarbeit (GkG NRW) wird hiermit auf die Bekanntmachung hinge-
wiesen. 
Niederzier, den 28.04.2021 
Gemeinde Niederzier 
Der Bürgermeister 
Gez. 
Rombey 
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• Terminversäumnis oder Nichtabgabe von Erklärungen im Anhö-
rungstermin gelten als Einverständnis mit den Festsetzungen des 
Flurbereinigungsplanes (§ 134 Abs.1 FlurbG). 

• Widersprüche, die vor oder nach dem Anhörungstermin eingehen, 
können im Hinblick auf § 59 Abs. 2 FlurbG nicht als form- und frist-
gerecht anerkannt werden. 

• Wer Widerspruch erheben will, aber an der Wahrnehmung des 
Anhörungstermins verhindert ist, muss sich durch eine/n Bevoll-
mächtigte/n vertreten lassen. Die Bevollmächtigung muss, soweit 
nicht schon geschehen, schriftlich erfolgen. Die Unterschrift der/des 
Vollmachtgeberin/-gebers muss von einer dazu befugten Behörde 
(in der Regel Städte und Gemeinden) amtlich beglaubigt sein. Die 
Beglaubigung ist kosten- und gebührenfrei gemäß § 108 FlurbG. 
Die bevollmächtigte Person muss diese Vollmacht im Anhörungs -
termin vorlegen. 

Im Termin fehlende Vollmachten sind der Bezirksregierung Köln bis 
spätestens einen Monat nach dem Termin nachzureichen. 
Vollmachtsvordrucke können bei der Bezirksregierung Köln, Dezernat 
33.42, 50606 Köln unter Angabe des Aktenzeichens 33.42- 17 06 1 - 
und der Ordnungsnummer (ONr.) angefordert, oder unter dem Link: 
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/ 
33/flurbereinigungsverfahren/form_vollmacht.pdf 
im Internet abgerufen werden. 
Neben dem Formular sind auch „Erläuterungen zum Vollmachtsformular“ 
auf der Homepage der Bezirksregierung eingestellt unter: 

https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/ 
33/flurbereinigungsverfahren/merkblatt_vollmachtsformular.pdf 
Das Verschulden eines/r Vertreters/in oder bevollmächtigten Person 
steht dem eigenen Verschulden gleich (§ 134 Abs. 4 FlurbG). 
Hinweis zum Besitzübergang 
Der Übergang des Besitzes, der Verwaltung und der Nutzung an den 
gegenüber dem Flurbereinigungsplan geänderten neuen Grundstücken 
wurde einvernehmlich mit den Beteiligten in Einzelverhandlungen 
geregelt. 
Im Auftrag 
gez. 
Meul 
Regierungsvermessungsdirektor 

Allgemeine Hinweise zum Datenschutz für den Geschäftsbereich der 
Bezirksregierung Köln sowie Informationen zur Verarbeitung personen-
bezogener Daten im Flurbereinigungsverfahren sind zu finden unter: 
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/ 
33/flurbereinigungsverfahren/datenschutzhinweise.pdf 
Auf Wunsch stellen wir diese Informationen gerne auch barrierefrei zur 
Verfügung. 
Der Inhalt der o.a. Bekanntmachung wird zusätzlich auf der Internet-
Seite der Bezirksregierung Köln veröffentlicht unter: 
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/33_flurber-
einigungsverfahren/hambach_ost/index.html 

Mitteilungen der Verwaltung

Dorferneuerungsprogramm  
in der Ortschaft Hambach 

Im Rahmen des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes, 
kurz ISEK, hat im April 2019 bereits ein Auftaktforum zum Start des 
Bürger- und Öffentlichkeitsprozesses stattgefunden. In diesem 
Zusammenhang sind auch bereits viele Anregungen und Wünsche 
durch die Bürgerrinnen und Bürger eingegangen. Auch an dieser Stelle 
danken wir Ihnen hierfür erneut.  
Bereits im März des letzten Jahres sollte das Auftaktforum 2.0 stattfin-
den. Es waren bereits alle notwendigen Schritte in die Wege geleitet 
worden, bis uns die Corona-Pandemie leider einen Strich durch diese 
Rechnung gemacht hat. Der ISEK-Prozess lebt von Ihrer Beteiligung. 
Derzeit ist es der Gemeinde Niederzier, aufgrund der andauernden 
Pandemie, leider nicht möglich, eine erneute Beteiligungsrunde durch-
zuführen. 
Damit dennoch entsprechende Fördermittel abgerufen werden können, 
beabsichtigt die Gemeinde entsprechende Fördermittel im Rahmen des 
Dorferneuerungsprogrammes des Landes NRW zu beantragen. Diese 
sollen für eine Modernisierung des Ortskerns der Ortschaft Hambach 
verwendet werden. Ein erster Ortstermin hierzu hat bereits mit Vertre-
tern der Gemeinde Niederzier stattgefunden.  
Hierbei wurde der Bereich um das Feuerwehrgerätehaus Hambach 
besichtigt und einige Gestaltungsideen zusammengetragen, die das 
Planungsbüro der Gemeinde Niederzier nun in ersten Entwürfen fest-
halten wird. 
1000-Dächer-Programm wird fortgeführt 
Das 1000-Dächer-Programm wird im Kreishaus Düren regelmäßig als 
Erfolgsgeschichte in der Energiewende dargestellt. Inzwischen trägt 
das Programm den Namen „1000 x 1000“, weil nicht nur Photovoltaik-
anlagen mit 1000 Euro gefördert werden, sondern auch Batteriespei-
cher, der Austausch von Ölheizungen gegen Wärmepumpen und der 
Einbau von Solarthermieanlagen. 
Die Fortführung des Programmes „1000 x 1000“ wurde im Kreistag 
beschlossen. Dieses trägt den Titel „1000 x 1000 Energie generieren – 
Energie einsparen“. Es ist Bestandteil eines größeren Maßnahmen -

pakets. So sollen 1000 heimische Laubbäume verteilt, der Kauf von 
Lastenfahrrädern gefördert und „Entschotterung“ von Vorgärten finan-
ziell unterstützt werden.
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Sanierung des Jugendraumes  
im Bürgerhaus Niederzier 

Im Rahmen des Investitionsprogramms „Offene Kinder- und Jugendarbeit“ 
im Kreis Düren wurde der Jugendraum im Kellergeschoss des Bürger-
hauses in Niederzier saniert.   
Der vormals sehr dunkel gestaltete Raum wurde im Rahmen der Sanie-
rungsarbeiten in Abstimmung mit der Sozialpädagogin Frau Julia Sper-
ling vollkommen neugestaltet. 
Es wurde eine helle Akustiklochdecke mit integrierter Beleuchtung 
montiert. Die Wände aus einem dunkelroten Ziegelmauerwerk wurden 
ebenfalls hell gestrichen, aber so, daß die Sichtmauerwerksqualität  
erhalten geblieben ist. Der vormals geflieste Boden ist mit einem 
freundlichen und farbenfrohen Linoleumbelag belegt worden.  
Die Gesamtkosten der Sanierungsmaßnahmen betrugen rund 
26.000,00 €, wobei die Fördersumme des Kreises Düren 90 % betrug. 
Bauamtsleiterin Kristina Lingens und Bürgermeister Frank Rombey 
freuen sich über den neu gestalteten Raum in der Hoffnung, dass 
dieser nunmehr auch bald der Nutzung durch die Jugendlichen wieder 
zugeführt werden kann.  

Links: Bauamtsleiterin Kristina Lingens, rechts: Bürgermeister Frank 
Rombey.

Verteilung von FFP-2 und  
medizinischen Masken an Bedürftige 

Das Land NRW hat dem Kreis Düren erneut Schutzmasken zur Verteilung 
an bedürftige Menschen zur Verfügung gestellt. Aus diesem Kontingent 
hat auch die Gemeinde Niederzier FFP-2 und medizinische Masken 
erhalten. 
Leistungsempfänger aus den SGB II-, SGB XII- und AsylbLG-Rechts-
kreisen können sich im Zeitraum 10. bis 21. Mai 2021 bei der 
Gemeinde verwaltung Niederzier (Zentrale) melden und erhalten dann 
coronakonform 2 Schutzmasken pro Person (Leistungsbeziehende 
über 6 Jahre). 

FAHRZEUGLACKIERUNG 
M E I S T E R B E T R I E B 

• Reparatur von Unfallschäden 
• Abrechnung von Kasko- und Haftpflichtschäden 
• Austausch von Windschutzscheiben 
• kostengünstige Dellenentfernung ohne Lackieren 

Ihr Spezialist für Karosserie und Lack! 
Römerstraße 24 · 52382 Niederzier-Selhausen · Tel.: 0 2428/66 39 

(direkt neben der Aral-Tankstelle)

Neugestaltung der Mäusegruppe  
im Familienzentrum Rathausstrasse 

Die Mäusegruppe im Familienzentrum Rathausstrasse wurde in 
Abstimmung zwischen der Bauabteilung der Gemeinde und der  
Einrichtungsleiterin Michaela Pallacz sowie der Gruppenleiterin  
Elke Moersheim-Heinrichs neugestaltet.  
Die Räume der Mäusegruppe erhielten neben neuen Akustiklochdecken 
und einen neuen Bodenbelag auch eine neue Küchenzeile, die schon 
fleißig von den Kindern mit entsprechenden Backaktionen getestet 
wurde. Durch den Wegfall eines sehr großen und den Raum bestim-
menden Innenspielgerätes haben die Kinder nunmehr ausreichend 
Platz den Raum vielseitig zu nutzen.  

V. l. n. r.: Bauamtsleiterin Kristina Lingens, Bürgermeister Frank Rombey, 
Gruppenleiterin Elke Moersheim-Heinrichs und Einrichtungsleiterin 
Michaela Pallacz).

Nachruf 
Am 11. April 2021 verstarb 

Herr Erwin Winkel 
aus Niederzier. 
Der Verstorbene war vom 28.06.1991 bis zum 30.09.1999 sowie 
ab dem 03.11.2020 bis zu seinem Tod sachkundiger Bürger des 
Rates der Gemeinde Niederzier. 
Rat und Verwaltung der Gemeinde Niederzier sowie die gesamte 
Bürgerschaft sind Herrn Winkel zu besonderem Dank verpflichtet. 
Wir alle werden sein aktives Mitgestalten und Mittun nicht ver-
gessen und ihm ein ehrendes Gedenken bewahren. 

Frank Rombey Johannes Komp 
Bürgermeister SPD-Fraktionsvorsitzender

Nachruf 
Am 24. April 2021 verstarb 

Herr Norbert Hamacher 
aus Niederzier-Hambach. 
Der Verstorbene war seit Juli 1990 Beschäftigter der Gemeinde 
Niederzier. Herr Hamacher war im Bauhof der Gemeinde Niederzier 
tätig. 
In diesen 30 Jahren war er ein pflichtbewusster und zuverlässiger 
Mitarbeiter sowie geschätzter Kollege. 
Die Gemeinde Niederzier wird ihm ein ehrendes Andenken 
bewahren. 

Frank Rombey Gerhard Hinz  
Bürgermeister Vorsitzender des Personalrates
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JEAN GREGOR MAXRATH 
PIA MAXRATH 

Rechtsanwälte 

Tätigkeitsschwerpunkte: 
Sozial-, Arbeits-, Miet-, Erbschafts-, Verkehrsrecht 

Wilhelmstr. 24 · 53111 Bonn · Tel. 02 28 / 65 51 00 · Fax 63 78 45 
Privat: Niederzier · Hochheimstraße 39 ·  Telefon 0 24 28 / 35 68 
E-Mail: maxrath@maxrath.de · Internet: http://www.maxrath.de 

Neue Verkaufsstelle für Beistellsäcke  
zur Restmüll- und Bio-Tonnen-Abfuhr  
in der Ortschaft Huchem-Stammeln 

In Huchem-Stammeln können ab sofort neben den bereits bekannten 
Ausgabestellen 

Blumen Schlossmacher-Hahn, Köttenicher Straße 73,   
Lotto u. Post-Filiale Müller, Bahnhofstraße 100 

auch beim 
Trinkgut Getränkesupermarkt, Grabenstraße 72 

Beistellsäcke zur Restmüll- und Bio-Tonnenabfuhr erworben werden. 

Frühjahrsputz in Huchem-Stammeln  
Bürger für ein sauberes Huchem-Stammeln 

Spazieren gehen und Bewegung an der frischen Luft liegen nicht nur 
zur Zeit voll im Trend! Die Natur zu genießen, entspannt und hält fit. 
Aber wer hat sich nicht schon über den wilden Müll geärgert, der an 
den Straßenrändern, auf den Spielplätzen und in den Böschungen in 
unserem Ort herumliegt? Zu oft werden Müll, Flaschen und Zigaretten-
kippen einfach weggeworfen oder achtlos liegen gelassen.  
Lasst uns etwas zur Pflege unserer Ortschaft und der Umgebung tun 
und diesen Müll am 15. Mai 2021 einsammeln!  
Freiwillige können sich unter dermuellmussweg@gmail.com anmelden. 
Die Verteilung von Müllsäcken und alle weiteren organisatorischen 
Fragen werden hier geklärt. Groß und Klein sind herzlich eingeladen 
sich zu beteiligen.

Glückwünsche 
Die Eheleute Wilhelm und Margot Milz, Viktor-Schroeder-Straße 35, 
52382 Niederzier feiern am 04. Mai 2021 ihre Diamanthochzeit. 
Am 05. Mai 2021 feiern die Eheleute Franz-Josef und Agnes Creemers, 
Ringstraße 15, Niederzier ihre Goldhochzeit.  

Wir gratulieren zum Geburtstag 
08.05.2021 
Frau Anna Keher (geb. Stier), Große Forststr. 194, 52382 Hambach  

84 Jahre 
14.05.2021 
Herr Franz Christian Müller, Herzogstr. 92, 52382 Hambach 80 Jahre 
13.05.2021 
Herr Konrad Kruth, Mühlenkamp 9, 52382 Oberzier 93 Jahre 
Herr Jakob Gelzleichter, Bachstr. 231, 52382 Hambach 85 Jahre 
15.05.2021 
Herr Friedrich Könen, Am Weiherhof 17, 52382 Oberzier 83 Jahre 
17.05.2021 
Frau Helga Spang (geb. Briesgen), Mittelstr. 37, 52382 Niederzier  

81 Jahre 
21.05.2021 
Herr Edmund Eßer, Am Weiherhof 23, 52382 Niederzier 82 Jahre 
Herr Hans-Joachim Schrolle, Am Weiherhof 21, 52382 Niederzier  

83 Jahre 
23.05.2021 
Frau Christel Hildegard Marie Meszner (geb. Stäwen),  
Mittelstr. 22, 52382 Huchem-Stammeln 85 Jahre

Kulturrucksack NRW 2021  
- für Kinder im Alter von 10-14 Jahren 

Im Rahmen des Kulturrucksack Projektes in NRW werden wir wieder 
die Möglichkeit erhalten, zusammen mit der Künstlerin, Frau Wieslawa 
Stachel, der Kunstakademie Heimbach zu arbeiten. Frau Wieslawa  
Stachel arbeitet besonders gern mit knalligen Acryl-Farben. Wir möch-
ten mit euch gemeinsam die Tür zu Kunst und Kultur öffnen und eure 
Kreativität wecken. Farblich werdet ihr euch „austoben“ können. 
Wenn du also Lust und Zeit hast, melde dich bei uns.  
Datum: 22.-23.05.2021 
Uhrzeit: ca. 10.00- 16.30 Uhr 
Ort: Bürgerhaus Huchem- Stammeln 
Kosten: 2,50 € für Getränke und einen Mittagsimbiss 
Teilnehmerzahl: begrenzt auf 12 Kinder und Jugendliche 
Kontakt zur Anmeldung: Gemeindeverwaltung Niederzier Eva Schüller 
02428/84333 eschueller@niederzier.de oder Gerold Gröbel 
02428/84308 ggroebel@niederzier.de 
Hinweis: Natürlich kann das Wochenende nur dann durchgeführt 
werden, insofern es die Corona- Schutzverordnung zu diesem 
Zeitpunkt zulässt.  

(Quelle: Kunstakademie Heimbach) 

IMPRESSUM 
Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt des Amtsblattes:  
Der Bürgermeister, Rathausstraße 8, 52382 Niederzier, Telefon (0 24 28) 8 40 
Für den übrigen Inhalt und für den Anzeigenteil verantwortlich:  
Herausgeber: Porschen & Bergsch, Am Roßpfad 8, 52399 Merzenich 
Telefon (0 24 21) 95 247-92, Telefax 97 24 01, www.porschen-bergsch.de 
Das Amtsblatt erscheint 14-täglich und wird kostenlos an die Haus halte im Gemeindegebiet verteilt.  
Das Amtsblatt ist im Einzelbezug durch den Verlag zu beziehen. Unverlangt eingesandtes Text- und Bild-
material wird nicht zurückgesandt. Vom Herausgeber gestaltete Anzeigen unterliegen dem Urheberrecht. 
Auflage: 6.700 Exemplare

Nachruf 
Am 26. April 2021 ist Herr 

Reiner Nußbaum 
aus Niederzier-Ellen verstorben. 
Herr Nußbaum war vom 19.10.1989 bis zum 11.09.1999 sach-
kundiger Bürger im Rat der Gemeinde Niederzier sowie vom 
12.09.1999 bis 24.05.2013 Mitglied des Rates der Gemeinde 
Niederzier.  
Rat und Verwaltung der Gemeinde Niederzier sowie die gesamte 
Bürgerschaft sind Herrn Nußbaum zu besonderem Dank ver-
pflichtet. 
Wir alle werden sein aktives Mitgestalten und Mittun nicht ver-
gessen und ihm ein ehrendes Gedenken bewahren. 

Frank Rombey Johannes Komp 
Bürgermeister     SPD-Fraktionsvorsitzender
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Was ist los
in der Gemeinde

Niederzier

Tipps und Termine 
für die Zeit vom 

08. Mai 2021 bis  
23. Mai 2021

Achtung! 
Aufgrund der aktuellen Situation in Sachen „Corona“ ist jegliche 
Veranstaltung bis auf weiteres untersagt.  

Nächstes Erscheinungsdatum 
Das nächste Amtsblatt erscheint am am 21.05.2021. 

Mitteilungen (bitte möglichst als Datei) sind bis  

Mittwoch, den 12.05.2021, 16.00 Uhr   
bei der Gemeindeverwaltung Niederzier,  

Rathausstr. 8, 52382 Niederzier, Neubau, einzureichen. 

Sie haben auch die Möglichkeit ihre Berichte direkt an  
folgende Emailadresse zu senden: 

amtsblatt@niederzier.de 
Bitte beachten Sie bei Ihren Beiträgen folgendes: 

1.) Es wird gebeten, bei eingesandten Textdateien auf Rahmen,  
Schattierungen o. ä. zu verzichten. Die Beiträge werden in einem  

einheitlichen Layout veröffentlicht, weshalb diese Veränderungen beim 
Druck des Amtsblattes keine Berücksichtigung finden können.    

2.) Bitte schreiben Sie keine Beiträge auf Kopfbögen oder ähnliche Vor-
drucke. Auch diese können beim Druck des Amtsblattes nicht berück -
sichtigt werden, was zu umfangreichen Nachbearbeitungen führt. Eine 
einfache Textdatei (im Doc- oder PDF-Format ) ist ausreichend und im 

Sinne einer schnellen Bearbeitung erwünscht. Enthalten Beiträge Fotos, 
so sind diese möglichst schon in den Text zu integrieren und zusätzlich 

als JPG-Datei mit zu übersenden. 
3.) Um eine möglichst reibungslose Bearbeitung Ihrer Beiträge zu 

gewährleisten, werden Sie gebeten, eine Telefonnummer für mögliche 
Rückfragen zu übersenden. So ist sichergestellt, dass im Falle von  

Komplikationen eine schnelle Absprache mit Ihnen möglich ist.  

Wichtiger Hinweis! 
Mit der Einsendung von Bild- und Textmaterial erklärt der Einsender 

automatisch, dass auf Bildern und Texten keine Rechte Dritter 
liegen, die einer Veröffentlichung als Printtext oder in digitaler 

Form entgegenstehen. Verwenden Sie daher im eigenen Interesse 
nur Inhalte, bei denen dies zweifelsfrei sichergestellt ist!  

Private Anzeigen (gewerbliche Anzeigen, Werbung, Danksagun-
gen, Nachrufe etc.) sind kostenpflichtig und bitte direkt an den 

Verlag Porschen & Bergsch zu richten! 
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Erfolgreicher Testversuch -   
erstes Online Training Herz-Lungen-Wiederbelebung  

im Kreis Düren gestartet 
Am Samstag, 17. April starteten der Rettungsdienst Kreis Düren und 
die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Niederzier das erste Online-
gestützte Reanimationstraining der freiwilligen Feuerwehrleute der 
Feuerwehr Niederzier. 
Durch die Corona-Pandemie bedingt, mussten in den vergangenen 
Monaten viele Übungs- und Qualifizierungseinheiten ausfallen. Daher 
war es erforderlich, nach neuen Wegen der Aus- und Fortbildungsmög-
lichkeit zu suchen. 

Dirk Schagen von der Feuerwehr der Gemeinde Niederzier entwickelte 
gemeinsam mit der Pro-jektkoordinatorin Susanne Helten-Hensch vom 
Rettungsdienst Kreis Düren AöR ein innovatives Ausbildungskonzept, 
dass die freiwilligen Feuerwehrleute zusätzlich zu qualifizierten Ersthelfern 
im lebensbedrohlichen Notfall Herz-Kreislauf-Stillstand befähigt. 
Im Gerätehaus Niederzier wurden die modernen Übungspuppen an die 
Teilnehmer ausgegebenem, die sich dann zuhause mit Puppe und 
Laptop/Tablet für die Übungseinheit einrichteten. 
Nach einer theoretischen Einführung in Ursachen, Erste Hilfe-Maßnah-
men, Technik und vor allem speziell während der Corona-Pandemie 
einzuhaltende Hygienemaßnahmen einer Herz-Lungen-Wiederbe -
lebung ging es zum praktischen Teil. Alle Teilnehmer wurden von Frau 
Helten-Hensch einzeln akustisch und visuell angeleitet, Erstmaß -
nahmen bei einer Herz-Lungen-Wiederbelebung durchzuführen. 
Der Lernerfolg war schnell gegeben und jeder Teilnehmer konnte für 
sich Sicherheit für den Fall eines Einsatz als Ersthelfer gewinnen. 

Erfreulicherweise haben auch Geschäftsinhaber und Personen aus der 
Gemeinde Niederzier bei der Aktion mitgemacht, sodass ein Spenden-
betrag in Höhe von 105,00 € zusammengekommen ist. 
Dieser Betrag wurde bereits im Dezember 2020 von Ludwig, dem Enkel 
von Frau Heck an Anna-Lena Wirtz als Mitglied der Kinderfeuerwehr 
übergeben. 
Die Kinderfeuerwehr der Feuerwehr der Gemeinde Niederzier freut sich 
sehr über diese tolle Überraschung und dankt Frau Patricia Heck dafür, 
dass Sie an die Kinderfeuerwehr gedacht hat. 
Ein besonderer Dank gilt an die Personen und Firmen welche sich an 
dieser tollen Aktion beteiligt haben. Dies sind: 
S & K Elektrotechnik GmbH  
Timur Bozkir 
Perpaco Yoga – Frau Rebecca Oellers 

Ihre Feuerwehr informiert

Spende für die Kinderfeuerwehr  
der Gemeinde Niederzier 

Während der Schließung der Geschäfte im Sommer 2020 hat die  
Inhaberin des Fotostudios „Ausdrucksstark-Fotografie“ aus Jülich-
Stetternich eine besondere Aktion für Geschäftsinhaber welche vom 
Lock-Down betroffen sind, durchgeführt. 
Bei der Wiedereröffnung ihrer Geschäfte hat die Inhaberin des Foto -
studios Ausdrucksstark-Fotografie, Frau Patricia Heck, Bilder der 
Geschäftsinhaber oder der Belegschaft in ihren wieder geöffneten 
Türen gemacht. 
Die Bilder wurden gegen eine Spende für eine Kinder- und Jugend -
organisation gemacht. 
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Notdienste 

Ärztlicher Notdienst                                                                                                                   Telefon-Nr. 116 117 
Bitte wenden Sie sich in dringenden Fällen an den ärztlichen Notdienst, sofern Ihr Hausarzt nicht erreichbar ist. Die Arztrufzentrale ist wie folgt besetzt: 
a)   Montag/Dienstag und Donnerstag 19.00 - 7.30 Uhr                                                                               b) Mittwoch und Freitag/Weiberfastnacht 13.00 - 7.30 Uhr 
c)   Samstag/Sonntag/Feiertag/Heiligabend/Silvester/Rosenmontag 7.30 - 7.30 Uhr                                       
Besonderheit: Am Wochentag vor einem Feiertag (z. B. Donnerstag vor Karfreitag) ist die Arztnotrufzentrale auf jeden Fall ab 18.00 Uhr besetzt. 
Die Jülicher Notfallpraxis ist erreichbar unter:                                                                         (02461) 620 300 
Die Notfallpraxis Düren, Roonstr. 30 (Nähe Krankenhaus) ist geöffnet: 
Mo, Di + Do 19.00-22.00 Uhr, Mi + Fr + Weiberfastnacht 13.00-22.00 Uhr, Sa/So/Feiertag/Heiligabend/Silvester/Rosenmontag 8.00-22.00 Uhr 
Der nachfolgende Notdienst ist vorbehaltlich etwaiger Änderungen (über Arztrufzentrale zu erfragen). 

Zentrale zahnärztliche Notdienst-Telefon-Nummer: 01805 – 986700 

Montags, dienstags, donnerstags und freitags: Für den Fall, dass der behandelnde Arzt nicht erreichbar ist, 18.00 Uhr bis 8.00 Uhr. 
Mittwochs: Sprechzeiten für den zahnärztlichen Notdienst von 16.00 bis 18.00 Uhr. Außerhalb der Sprechzeiten ist die Praxis telefonisch rufbereit. 
Samstags und sonntags sowie an Feiertagen: Sprechzeiten für den zahnärztlichen Notdienst von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 16.00 bis 18.00 Uhr. 
Außerhalb der Sprechzeiten ist die Praxis telefonisch rufbereit. 
 
AHPZ (Ambulantes Hospiz- und Palliativzentrum) Kreis Düren: 

Netzwerk Ambulantes Hospiz- und Palliativzentrum spezialisierte Ambulante palliative Versorgung 
Am Weiherhof 23, 52382 Niederzier, Tel. (02428) 9570 155, Ansprechpartner: Daniela Leroy 
Hospizbewegung Düren-Jülich e. V., Ehrenamt-Seelsorge 
Roonstr. 30, 52351 Düren, Tel. (02421) 393220 

Tierärzliche-Notdienst-Nummer: 02423-908541 · www.tieraerztlicher-notdienst-kreisdueren.de 

Apotheken-Notdienst  

Samstag, 8. Mai 2021                     Reichsadler-Apotheke, Zollhausstr. 65, 52353 Düren (Birkesdorf)                                                                          02421/81914 

Sonntag, 9. Mai 2021                     Ahorn-Apotheke, Valencienner Str. 134, 52355 Düren (Gürzenich)                                                                         02421/968800 

                                                      Rosen-Apotheke, Niederzierer Straße 88, 52382 Niederzier                                                                                     02428/6699 

Montag, 10. Mai 2021                    Kloster-Apotheke, An Gut Nazareth 8, 52353 Düren (Mariaweiler)                                                                           02421/86928 

                                                      Apotheke Bacciocco Jülich-Koslar, Kreisbahnstr. 35, 52428 Jülich (Koslar)                                                            02461/58646 

Dienstag, 11. Mai 2021                  Rosen-Apotheke, Peterstr. 119, 52353 Düren (Merken)                                                                                          02421/81220 

Mittwoch, 12. Mai 2021                 Sonnen-Apotheke am Kreisverkehr, Friedrich-Ebert-Platz 34, 52351 Düren                                                             02421/13678 

Donnerstag, 13. Mai 2021              Farma Plus-Apotheke, Wirteltorplatz 9, 52349 Düren                                                                                               02421/407830 

                                                      Karolinger-Apotheke, Karolingerstr. 3, 52382 Niederzier (Huchem-Stammeln)                                                       02428 94940 

Freitag, 14. Mai 2021                     Flora-Apotheke, Kölnstr. 48, 52351 Düren                                                                                                               02421/16405 

                                                      Linden-Apotheke Schramm oHG Merzenich, Kammweg 7, 52399 Merzenich                                                           02421/33835 

Samstag, 15. Mai 2021                   MAXMO Apotheke StadtCenter Düren, Kuhgasse 8, 52349 Düren                                                                             02421/306090 

                                                      Schlossplatz-Apotheke, Römerstr. 7, 52428 Jülich                                                                                                    02461/50415 

Sonntag, 16. Mai 2021                   Rur-Apotheke, Krauthausener Str. 1b, 52355 Düren (Lendersdorf)                                                                         02421/54632 

Montag, 17. Mai 2021                    Schillings-Apotheke, Schillingsstr. 42, 52355 Düren (Gürzenich)                                                                            02421/63920 

                                                      Rur Apotheke, Kleine Kölnstr. 16, 52428 Jülich                                                                                                        02461/51152 

Dienstag, 18. Mai 2021                  Bahnhof Apotheke im Medicenter, Arnoldsweiler Straße 21-23, 52351 Düren                                                         02421/15309 

                                                      Apotheke Bacciocco Jülich am Markt, Marktplatz 5, 52428 Jülich                                                                            02461/2513 

Mittwoch, 19. Mai 2021                 Anna-Apotheke Klaus Scholl e.K., Wirtelstr. 2, 52349 Düren                                                                                     02421/13008 

Donnerstag, 20. Mai 2021              Bonifatius-Apotheke, Gneisenaustr. 68, 52351 Düren                                                                                               02421/71260 

Freitag, 21. Mai 2021                     Zehnthof-Apotheke, Zehnthofstr. 58, 52349 Düren                                                                                                   02421/13566 

                                                      Post-Apotheke, Kölnstr. 19, 52428 Jülich                                                                                                                 02461/8868 

Samstag, 22. Mai 2021                   Schwanen-Apotheke, Grüngürtel 25, 52351 Düren                                                                                                   02421/931010 

Sonntag, 23. Mai 2021                   Tivoli Apotheke, Tivolistr. 26, 52349 Düren,                                                                                                            02421/44160 

(Evtl. Änderungen entnehmen Sie bitte den Tageszeitungen bzw. dem Notdienstkasten der Apotheke der Dürener und Jülicher Apotheken)  
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„Danke Gustav“ 
Am Mittwoch, dem 31.03.2021 fand in den Gruppen unser traditionelles 
Osterfrühstück statt. Nach vielen Wochen mit dem Appell „die Kinder 
möglichst zuhause zu betreuen“, war die Freude bei allen groß, dass in 
diesem Jahr endlich wieder ein gemeinsames Osterfrühstück möglich 
war. Die Ostereiersuche auf dem Außengelände bereitete den Kindern 
viel Spaß. An dieser Stelle möchten wir uns herzlich beim Geflügelhof 
Gustav Nacken für die bunte und leckere Eierspende bedanken.  

Aus den Kindergärten
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In diesem Jahr haben wir in unserer Einrichtung auf den „Earth Day“ 
am 22.04.2021 aufmerksam gemacht. Der „Tag der Erde“ ist ein 
Umweltaktionstag, welcher weltweit auf Probleme der Umweltver-
schmutzung und auf einen schonenden Umgang mit der Natur hinweisen 
soll. Auch vor der Einrichtung ziert nun ein „Earth Day“ Stein unsere 
bunte Steinschlange.  
Im Rahmen eines Projektes wurden die Kinder für die Notwendigkeit 
des Umweltschutzes sensibilisiert.  
Wir haben uns u. a. Bilderbücher angeschaut, um die Thematik der 
Müllverbreitung und den damit einhergehenden Folgen für die Umwelt 
zu erkennen. Beschäftigt und bewegt hat die Kinder auch die 
Geschichte der kleinen Robbe „Robin“, die mithilfe ihrer Freunde das 
Meer vom Müll befreit und die Menschen aufgerüttelt hat zu erkennen, 
wer für die Verschmutzung verantwortlich ist.  

Aufgeregt und voller Begeisterung machten sich die Kinder gruppen-
weise auf den Weg Müll einzusammeln. Diesen sortierten wir anschlie-
ßend in unserer Einrichtung in die entsprechenden Mülltonnen. Hierbei 
wunderten wir uns sehr, wie achtlos Menschen ihren Müll in der Natur 
entsorgen. Mit unserer Aktion trugen wir somit zu einer saubereren 
Umwelt bei.  

Durch die Auseinandersetzung mit der Thematik „Müllvermeidung und 
Verpackungen“ wurde den Kindern bewusst, wie viel Müll tagtäglich 
anfällt.  

Sie brachten die verschiedensten Verpackungen von Zuhause mit und 
setzten diese in kreative Spiel- und Bastelideen um. So entstanden aus 
dem wertfreien Material z. B. eine Kugelbahn aus Küchenrollen, Finger-
golf, persönliche Schatzkisten und Ritterburgen. 

Earth Day 2021 im  
Familienzentrum Niederzier 

GEBR. BLUM 
Container von 7 bis 33 m3 
Anlieferung von Sand, Splitt, 
Kies, Recycling-Material 
im Container 
Eisen- und Metall- 
großhandel (Annahme 
von Altmetall/Schrott) 

Flach-Container-Dienst 
Entsorgungsfachbetrieb 
52382 Niederzier-Berg 
Telefon (0  24  28) 42  72 / 26  34 · Telefax (0  24  28) 63  96



Aus Pappkartons wurden große Türme und Häuser gebaut. Auch im 
Bewegungsbereich konnte mit unterschiedlichem Verpackungsmate-
rial gespielt und geturnt werden.  
Das Interesse und der Eifer der Kinder zum Schutz der Umwelt waren 
riesig. Diese Begeisterung nehmen zum Anlass, den Umweltschutz in 
unserer Einrichtung noch nachhaltiger zu etablieren.  
Vielleicht regen die Kinder auch in ihrer häuslichen Umgebung Erwach-
sene an, künftig ressourcenorientierter und umweltfreundlicher zu 
handeln.  
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Familienzentrum 
Nelly Pütz

Zweites Maifest unter Coronabedingungen  
im Familienzentrum Nelly Pütz 

Auch in diesem Jahr war es nicht möglich, unser Maifest gemeinsam 
mit Kindern, Eltern und der Maigesellschaft „Fidele Jung`s“ Huchem-
Stammeln 1907 e.V.  zu feiern. 
Daher haben wir uns entschieden, gemeinsam mit unserer Nelly Maus 
und den Kindern ein ganz besonderes Maifest zu feiern. Das Ergebnis 
können Sie auf unserer Homepage betrachten. 

www.familienzentrum-nelly-puetz.de 
Unterstützung erhielten wir – wie jedes Jahr – von der Maigesellschaft 
„Fidele Jung`s“ Huchem-Stammeln 1907 e.V. unter Vorsitz von Jens 
Abels.  
Die Jungs schenkten nicht nur Ihren Maimädchen, sondern auch dem 
gesamten Familienzentrum einen Maibaum. Dieser ist auf unserem 
Außengelände zu betrachten. 
Wir hoffen, dass wir im kommenden Jahr wieder gemeinsam mit allen 
Familien feiern können und freuen uns bereits heute auf ein Maifest 
2022 ohne Corona. 

Herzliche Maigrüße aus dem Familienzentrum Nelly Pütz 

Sanitär- und Heizungstechnik 
Hambacher Str. 7· 52382 Niederzier 
Telefon (0 24 28) 35 61-3198

Wir begrüßen den Mai 
Vielen Dank an die Firma Durstlöscher, die Metzgerei Viehöver, den 
Friseur salon Hairlounge bei M&N, die Rosenapotheke Niederzier und 
der Wohnanlage Sophienhof, dass Sie die Brauchtumspflege im Wonne -
monat Mai unterstützen und wir Sie mit einem gebastelten Maiherz 
erfreuen durften. Ebenfalls möchten wir uns erstmalig bei der Maige-
sellschaft „Maienlust 1922“ Oberzier für den Maibaum bedanken. Wir 
freuen uns gemeinsam mit Euch ein Zeichen in dieser schwierigen Zeit 
setzen zu können. Wir wünschen allen einen schönen Wonnemonat 
Mai.  



Es grüßen die Kinder und das Team der KiTa Villa Sausewind 
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Kita "Rappelkiste"  
Spende des Fördervereins 

Große Freude bei allen Kindern und Erziehern der Kita "Rappelkiste" in 
diesen Tagen. 
Durch eine großzügige Spende des Fördervereins unter Vorsitz von 
Sebastian Cremer und Kassierer Dominik Tirtey konnten zwei größere, 
langerwünschte Anschaffungen gemacht werden. 

Im Motorikraum kommt nun die besonders dicke Turnmatte bei vielen 
Aktivitäten zum Einsatz und für die Jüngsten ist das besteigbare Holz-
flugzeug täglich heißbegehrt für phantasievolle "Ausflüge". 
Ein ganz besonders herzliches Dankeschön an alle Förderer von den 
Kindern und Team "Rappelkiste"! 
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Oz 17:00 Uhr Maiandacht in der Wohnanlage Sophienhof  
Nz 18:00 Uhr Maiandacht der Nievenheimpilger 
Mittwoch, 12. Mai 2021 – Hl. Nereus und Hl. Achilleus,  

Hl. Pankratius 
Oz 09:00 Uhr Hl. Messe 
Donnerstag, 13. Mai 2021 – Hochfest Christi Himmelfahrt – Hl. 

Servatius, Unserer Lieben Frau von 
Fatima 

Nz 10:00 Uhr Hl. Messe zum Hochfest Christi Himmelfahrt 
Freitag, 14. Mai 2021 
Oz 10:30 Uhr Hl. Messe in der Wohnanlage Sophienhof aus Anlass 

des Sophienfestes  
Ham 18:00 Uhr Maiandacht 
Samstag, 15. Mai 2021 
Oz 17:00 Uhr Sonntagvorabendmesse 
Ham 18:30 Uhr Wortgottesdienst mit Kommunionausteilung 
Sonntag, 16. Mai 2021 – 7. Sonntag der Osterzeit – Hl. Johannes 

Nepomuck  
Nz 11:00 Uhr Hl. Messe 
Dienstag, 18. Mai 2021 – Hl. Johannes 1.  
Ham 09:00 Uhr Hl. Messe 
Oz 17:00 Uhr Maiandacht in der Wohnanlage Sophienhof  
Nz 18:00 Uhr Maiandacht des ehem. Cäcilienchores 
Mittwoch, 19. Mai 2021 
Oz 09:00 Uhr Hl. Messe 
Ham 18:00 Uhr Maiandacht mit sakramentalem Segen 
Donnerstag, 20. Mai 2021 – Hl. Bernhardine von Siena  
Oz 18:00 Uhr Maiandacht 
Freitag, 21. Mai 2021 – Hl. Hermann Josef, Hl. Christophorus 

Magallanes und Gefährten  
Oz 10:30 Uhr Hl. Messe in der Wohnanlage Sophienhof 
Samstag, 22. Mai 2021 – Kollekte für Renovabis – Hl. Rita von 

Cascia 
Oz 17:00 Uhr Wortgottesdienst mit Kommunionausteilung 
Ham 18:30 Uhr Sonntagvorabendmesse als Familienmesse zum 

Hochfest Pfingsten 
Sonntag, 23. Mai 2021 – Hochfest Pfingsten – Kollekte für Renovabis 
Nz 11:00 Uhr Hl. Messe zum Hochfest Pfingsten 
Austeilung der Krankenkommunion in der GdG Merzenich-Niederzier 
Wer gerne die Krankenkommunion empfangen möchte, melde sich 
bitte telefonisch im Pfarrbüro in Niederzier unter 02428/1577 oder im 
Pfarrbüro Merzenich unter 02421/33770 an. 

Kirchliche Nachrichten
Gottesdienstordnung  

der katholischen Pfarrgemeinden 
St. Cäcilia Niederzier, St. Josef Huchem-Stammeln,  

St. Martin Oberzier, St. Thomas von Canterbury Ellen 
und St. Antonius Hambach 

Öffnungszeiten des Zentralpfarrbüros in Niederzier 
Niederzier, Am Grauen Stein 8a, Tel. 1577  
Mo., Di, Mi. und Fr. 09.00 – 12.00 Uhr 
Donnerstagnachmittag 15.00 – 17.00 Uhr 
Die Pfarrbüro Außenstellen bleiben bis auf Weiteres geschlossen. 

Samstag, 8. Mai 2021 – Sel. Clara Fey 
Oz 17:00 Uhr Wortgottesdienst mit Kommunionausteilung  
Ham 18:30 Uhr Sonntagvorabendmesse 
Sonntag, 9. Mai 2021 – 6. Sonntag der Osterzeit – Kollekte für den 

Ökumenischen Kirchentag 
Nz 11:00 Uhr Hl. Messe 
Dienstag, 11. Mai 2021  
Ham 09:00 Uhr Hl. Messe 




